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Erklärungen der Kommission 

Zu Tiefseehaien 

"Die Kommission wird die Liste der Arten prüfen, die in Teil 1 ("Bestimmung von Arten und 

Artengruppen") des Anhangs zu der Verordnung als Tiefseehaie definiert sind, insbesondere im 

Hinblick auf eine mögliche Streichung des Fleckhais (Galeus melastomus) und die mögliche 

Aufnahme des Flachflossen- oder Lusitanischen Schlinghais  (Centrophorus lusitanicus). Die 

Kommission kann, gestützt auf wissenschaftliche Beratung in dieser Frage, gegebenenfalls eine 

Änderung dieser Liste vorschlagen." 
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Zur Roten Fleckbrasse in Gebiet IX 

"Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass eine Verlängerung der TAC für 2012 für die Rote 

Fleckbrasse in Gebiet IX vereinbart wurde, und erkennt die nationalen Anstrengungen zur 

nachhaltigen Bewirtschaftung des Bestands an. Sie wird eine wissenschaftliche Beurteilung der 

einschlägigen nationalen Maßnahmen zum Schutz des Bestands anfordern." 

Erklärung Schwedens 

"Schweden ist überzeugt von der Bedeutung der Anwendung der Grundsätze, die in dem VN-

Übereinkomment über weit wandernde Fischbestände und den internationalen Leitlinien für die 

Tiefseefischerei von 2008, insbesondere in Bezug auf Bestandsabschätzungen, 

Folgenabschätzungen und die Anwendung des Vorsorgeansatzes, verankert sind. Gibt es keine 

wissenschaftlichen Gutachten, so sollte der Vorsorgeansatz angewandt werden. Der Rat hat am 29. 

November politische Einigung über den Vorschlag betreffend Tiefseearten für 2013 und 2014 

erzielt. Schweden wird gegen den endgültigen Kompromisstext stimmen, weil der Vorsorgeansatz 

bei Beständen, für die es keine zuverlässigen wissenschaftlichen Gutachten gibt, nicht angewandt 

wurde." 
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